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die Verpflichtung des Schadenerſatzes zuzieht, wenn ihn nicht etwa
die bona fdes entſchuldiget.

Die oben geſtellte rage wird alſo folgendermaßen ean
orten ſein Die Erben können in unſerm Falle im Gewiſſen ruhig
ſein, wenigſtens inſoweit, daſs ſie weder die Gerechtigkeit noch eine
andere ſtreng obligierende verletzt haben, der euge aber
iſt Unter den eben angeführten Umſtänden zum vollen Schadenerſatze
verpflichtet.

len o Schwienbacher Cong 88.

(Erzwungene Eh Amalie iſt durch unerlaubten
Umgang mit ajus, einem den höheren Ständen angehörigen errn,
geſchwängert. Qju nun drängt ſeiner eigenen Ehre Amalie
zur Ehe mit Brutus, den ſie nicht will; ſie eirate ihn aber doch
ſt dieſe Ehe giltig? Was ſpricht für, was die Giltigkeit?

Im vorliegenden Falle entſteht die rage, ob das Hindernis
der Ur Giltigkeit der Ehe entgegenſteht. Die Beantwortung
iſt Mangels der genauen Angabe der mſtände nicht gerade
einfach unächſt nüſſen wir annehmen, Amalie habe einen wirk⸗
lichen Conſens gegeben. nämlich die Abneigung derſelben
gegen Brutus ihr Jawort beim uſs der Ehe zu einem nur

fingierten gemacht aben, ſo könnte ezügli der Ungiltigkeit der
Ehe kein Zweifel obwalten Sie gab alſo ihre Einwilligung, aber
unter dem Einfluſs der Furcht Impedimentum metus aber irritiert
die ſicher, enn die ur ſchwer, ungerecht und zum Zwecke
des Abſchluſſes der Ehe eingejagt wurde Wenn ich ſage „ungerecht“,
ſo verſte ſich von ſe daſs ſie durch eine andere Perſönlichkeit
erurſa ſein muſs Denn jene Furcht, die nuUL NI dem eigenen
Innern entſteht, ab intrinseco. macht keinen Ontrac ungiltig, olange
noch zureichende Ueberlegung vorhanden iſt intrinsecO aber iſt
jede Furcht, die aus der Sache ſe ſich ergibt und nicht
der Perſon, die ein Cbe. androht. D'Annibale U. 138 ſagt
ſehr gut „Dieiter ab intrinseco, CUu TesS IPSA Mmetum acit;
ab extrinsecO: CU alius infert metum 20 COnSelSU] CXSOT·
quendum ana iſt nicht nUur die Ur vor einer Krankheit,
deren Keime Dir in uns fühlen, ab intrinseco, ondern auch die
ur vor Anſteckung, vor einem Gewitter, vor einem Urm auf
dem Meere, die Ur vor den Höllenſtrafen 20 mne olche ur
kann uns wohl Handlungen bewegen, die uns nicht gefallen,
läſst aber die Selbſtbeſtimmung öllig ntact, wir thun und
wollen Es, wiewohl mit Ueberwindung. Wird aber die ur
durch eine uns bedrohende Perſon hervorgerufen, ſo iſt ein gewiſſer
äußerer wang vorhanden, der uns die zum menſchlichen Handeln
nöthige Freiheit und Möglichkeit der Selbſtbeſtimmung beläſst, aber
eS iſt ni mehr ſie, nicht mehr die eigene Wahl des illens ſo
ſehr, als der von einem andern auf uns geübte Druck, der die
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Handlung veranlaſst. Darum ſagt auch Alexander III de Spon-
alibus Cum 1ocum INONn Abe COnSensus. Ubi metus veil
(Oactio intercedit, est. Ut Ubi COnSensUuS cujusdam
requiritur, COactionis materia repellatur. Handelt ES ſich aber

metus ab intrinseco, ſo entſcheidet für die Giltigkeit des
Actes de regularibus 17 Daraus iſt klar, daſs das von
der Kirche eingeſetzte impedimentum metus nur von einer durcheine andere Perſon verurſachten Ur gilt Ungerecht aber iſt die
Urſache der Fur die Drohung, wenn kein Recht auf die Ehevorhanden iſt und wenn das angedrohte ebe nicht mit Rechterhängt werden könnte. Wenn alſo die rau den ſäumigenBräutigam durch Androhung einer Klage zur Ehe nöthigt, ſo iſt ſiein ihrem Rechte; oder wenn emn Richter geſetzmäßig einen Ver
gewaltiger einer Jungfrau entweder zur Eingehung der Ehe oder
zur beſtimmten Strafe ver  1  Et, ſo iſt die dadurch herbeigeführteUr gerecht und macht den ſo beeinfluſsten Conſens nicht ungiltig.ehen oir jetzt die Löſung des Caſus Eine Ehe zwiſchenAmalie und Cajus ſcheint ganz außer Frage zu ſein, ſei eS
Ungleichheit des Standes, ſei * des ſchon vorhandenen Bandes
der Ehe des aju Udem wird mit keinem orte eine E  18verletzung der Amalie durch aju angedeutet. Somit iſt auch nichtdie Anhänglichkeit Cajus der Grund der Abneigung Brutus
Cajus drängt, oder wie eS El nöthigt Amalie zur chnellen Eheſchließung mit Brutus; aber wie? Zeigt ihr nur die Gefahr der
Schande, die ihn und ſie reffen würde und ließ ſich Amalie dadurch
zur Heirat beſtimmen, ſo wäre kein impedimentum metus vor⸗

anden eS Are  7 dieſe ur nUuLr ab intrinseco. Würde aber
ihr drohen, ſie QAus dem Wege zu raumen oder onſt der Schandeüberliefern, ſo hätten wir das eigentliche Hindernis der Furcht;die Ur iſt eine ſchwere, ungerechte und zielt auf die Ehe ab

1 aber, wenn wir den Fall praktiſch ſo fixieren: ajuUhr ein großes Haus, Amalie iſt Dienſtbote, ebenſo Brutus
Brutus iſt bereit, die Amalie, deren Zuſtand ETL kennt, aus Rückſichtauf ſeinen errn und ſeinen eigenen Utzen, 3u ehelichen, aber
Amalie will ihn nicht Nun 1⁰ der Herr mit Entlaſſung aAaus
dem Dienſte und mit Entziehung jeglicher Unterſtützung. So ieAmalie einer für ſie chweren Zukunft nigegen und dieſem Schlageentgehen, ſtimmt ſie zu Unter dieſen Umſtänden wäre das
Hindernis der ur vorhanden. Es handelt ſich ein bedeu⸗
tendes Uebel, deſſen Androhung ungerecht iſt; denn aju muſsUr das erwartende Kind ſorgen; und der Zwe der Drohungiſt die abſchließende Ehe Urde der Herr aber bereit ſein, das
ihm Obliegende in jedem Falle für Amalie zu thun und nur ſeinebeſondere Hilfeleiſtung und Freigebigkeit zurückzuziehen drohen,fiele die Ungerechtigkeit fort und ſomit auch das Ehehindernis.Amalie wäre alſo vom Beichtvater auszufragen, ohne der
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Ungiltigkeit der Ehe Erwähnung thun Fände das impedi-
mentum als unzweifelhaft vorhanden, ſo Dre ELr unterdeſſen nicht
die bona fides und Tſorſche die Lage, ob eine Einigung
wiſchen Amalie und Brutus erreicht werden kann. Vermag
Amalie zum wirklichen Conſens bewegen, ſo iſt bei Fortdauer
der Einwilligung des Brutus ni nderes erforderlich; da 10 die
Caunsa metus ſicherlich jetzt behoben iſt Urde aber Amalie ſe
auf Trennung eſtehen, ſo muſs ſie den Biſchof verweiſen,
da 10 die Sache dem forum EXternu angehört.

In der Löſung wurde das Mitwiſſen des Brutus den
Zuſtand der Amalie vorausgeſetzt; onſt hätten wir noch auf das
Unrecht, das ihm von Qaju und Amalie zugefüg wurde, ein
gehen müſſen

Valkenburg. entru
VI (Unglücklicher Scherz.) Es iſt na aju will

ſeinem Freunde, der Bahnwärter iſt und die Weichen zu ſtellen hat,
leinen Streich ſpielen Er geht alſo ſpät en hin und

E die Weichen erlehrt. In der ruhe kommt der er Zug,
fährt In das falſche eleiſe und zertrümmer dort einen agen
Daraufhin ird der Bahnwärter zu 400 fl Schadenerſatz verurtheilt.
Nun Imm Aju zu Severus und 09 ſich Du muſst
deinem Freunde die 400 erſetzen, antwortet dieſer ohne Verzug
Hierauf geht aju Pius, deſſen Urtheil bren Dieſer
fragt n! Haſt du eS nuL zum Spaſs gethan? A Haſt du nicht
geahnt, daſs der Spaſs enn Unglück abſetzen könnte? Nein. Was
haſt du dir denn gedacht? abe gedacht, mein Freund würde

orgen vor Inkun des uge die Weichen pflichtmäßig nach  2  —
ehen und dann einmal tüchtig ſchimpfen. Nach einer kurzen Pauſe
ſagte Pius Du biſt nicht verpflichtet, die 400 zahlen, da
dein Freund die ſchwere Pflicht verletzt und die Weichen nicht
nachgeſehen hat Wer hat Re t12

Antwort Qaju hat zweifellos recht leichtſinnig gehandelt;
denn - 0 wenigſtens die Möglichkeit eines nglückes unſchwer
vorausſe

en können, und er iſt deshalb nicht von alleru
freizuſprechen. Allein die mſtände nicht derart, daſs
ſie vorausſehen muſste, und thatſächlich iſt ſie ihm nicht in
den Sinn gekommen. Darum kann ihm die volle moraliſche

dem verurſachten Schaden nicht beigemeſſen werden. Eine olche
aber muſs vorliegen, wenn die der Reſtitution auferlegt werden
ſoll les der entſcheidende Grund, ihn davon freizuſprechen, nicht,
daſs der Bahnwärter „eine ſchwere verletzt 0 V, indem
das Nachſehen unterließ. Etztere iſt bloß ein Gund, die Sache
nicht als ein bloßes Unglück für ihn, ondern als eine mehr oder
weniger verdiente Strafe erſcheinen zu laſſen. Denn auch für den
Fall, daſs der Bahnwärter ohne jede Culpa theologica das Nachſehen
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